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1. Einfiihrung in die Gefahrdungsbeurteilung
und Dokumentation nach der Gefahrstoff-

verordnung

Allgemeines

Ein zentraler Begriff in den einschldgigen Arbeitsschutzvor-
schriften und in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) im Be-
sonderen ist die Gefadhrdungsbeurteilung. Ziel des Gesetzgebers
ist es, die Verantwortlichkeit fiir die Arbeitssicherheit eindeutig
an den Unternehmer oder seine Stellvertreter zu adressieren.
Dies erlaubt eine Offnung im Hinblick auf die unterschiedlichen
ArbeitsschutzmaBnahmen und den Stand der Technik zum Bei-
spiel bei neu entwickelten Produktionsmethoden und ermég-
licht eine gewisse Freiheit bei der Auswahl der Mafinahmen.
Allerdings entldsst der Gesetzgeber den Unternehmer nicht aus
der Pflicht, die Gefdhrdungsbeurteilung nach bestem Wissen
und Gewissen durchzufiihren und zu dokumentieren. Letzteres
dient der Rechtssicherheit bei moglichen Zwischenféllen, Un-
fallen oder Erkrankungen von Mitarbeitern.

Informationsermittlung

Der Grad der Information ist ein wichtiger Baustein fiir die
Arbeitssicherheit. Die GefStoffV hat diesen Punkt in § 6 ausfiihr-
lich dargelegt (Abbildung 1). Der erste Schritt der Informations-
beschaffung fiir den industriellen Anwender ist das Sicherheits-
datenblatt. Hierbei ist inshesondere auf Aktualitdt des Sicher-
heitsdatenblattes zu achten. Einige Hersteller geben bereits im
Sicherheitsdatenblatt Hinweise zur sicheren Verarbeitung und

Verwendung, die in einer Gefahrdungsbeurteilung tibernommen
werden kénnten. Dies ist aber nicht der Regelfall, so dass der
Anwender im Allgemeinen bei der Ubernahme von Informatio-
nen aus dem Sicherheitsdatenblatt gezwungen ist, diese bei
der Ubertragung auf seine Tatigkeiten kritisch zu bewerten.

Dariiber hinaus gibt es eine Vielzahl von Informationsquellen im
Internet oder in der Literatur, die Hilfestellung zu bestimmten
Gefahrstoffen oder Prozessen geben (siehe auch Links unter
www.bgetem.de, www.dguv.de und www.baua.de).

Gefdhrdungsbeurteilung

Die Analyse der einzelnen Gefdahrdungs- und Belastungs-
faktoren ist die Basis fiir die Gefahrdungsbeurteilung. Fiir
Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ergeben sich hierbei einige
Schwierigkeiten. Dies sind u. a.

o die zeitliche Verzégerung der Gesundheitsgefahrdung bei
Stoffen mit chronischen/sensibilisierenden Eigenschaften,

e die Konzentrationen von Gefahrstoffen in der Luft am Arbeits-
platz sind hdufig nicht bekannt,

e die Betrachtung des tatsdchlichen Risikos auch bei gering-
fuigiger Erhohung der Gefahrstoffkonzentration in der Luft,

e die Exposition durch Hautkontakt,

Werden Tatigkeiten mit Gefahrstoffen durchgefiihrt

bzw. Gefahrstoffe freigesetzt?

ja

Keine weiteren
Maf3inahmen >
nach GefStoffV

nein

ArbSchG

Informationen ermitteln iiber

die Tatigkeit
e Art und Ausmaf3 der Exposition
e Arbeitsbedingungen und Verfahren

e Arbeitsmittel
* Wirksamkeit der Schutzmaf3nahmen

Abbildung 1: Informationsermittlung nach § 6 GefStoffV

die Gefahrstoffe

e Gefdhrliche Eigenschaft einschlieBlich
physikalisch-chemischer Wirkungen

¢ Herstellerinformationen (Sicherheitsdatenblitter)

¢ Ersatzstoffe/Verfahrensanderungen

e Grenzwerte

e Vorsorgeuntersuchungen



1. Einfiilhrung in die Gefdhrdungsbeurteilung und Dokumentation nach der Gefahrstoffverordnung

¢ die Bewertung von unterschiedlichen Gemischen und
Zubereitungen.

Die GefStoffV ist konsequent gefahrdungsorientiert. Die Festle-
gung der Schutzmafinahmen ist ausschlieBlich ein Ergebnis der
Gefdhrdungsbeurteilung. Fiir die Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse muss hier fiir die jeweilige Tatigkeit abgewogen wer-
den, welche Gefahren auftreten und welche SchutzmaBnahmen
erforderlich sind. Liegt keine Gefahrdungsbeurteilung vor, so
kann die zustandige Behorde ein Tatigkeitsverbot aussprechen.

Im Rahmen der Gefdhrdungsermittlung miissen bestehende Her-
stellungs- und Verwendungsverbote sowie die Beschaftigungs-
verbote und -beschréankungen beachtet werden.

Der Unternehmer kann die Gefahrdungsbeurteilung entweder
selbst erstellen oder sich von Fachkundigen beraten lassen. Die
Fachkraft fiir Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt werden in der
Verordnung als fachkundige Personen genannt.

Es besteht auch die Moglichkeit, dass der Hersteller von Gefahr-
stoffen eine standardmaBige Gefahrdungsbeurteilung mitliefert,
die dann vom Betrieb tibernommen werden kann. Halt sich der
Betrieb an die dort beschriebenen Vorgaben, benotigt er keine
eigene Gefahrdungsbeurteilung fiir diese Tatigkeit. Allerdings
stellt sich hier die Frage, ob der Hersteller samtliche Expositions-
szenarien bzw. Arbeitsbedingungen vorhersehen kann.

Die Gefdhrdungsbeurteilung ist zu dokumentieren. In der Doku-
mentation sind insbesondere anzugeben: die am Arbeitsplatz
auftretenden Gefdhrdungen, die Priifung der Moglichkeiten der
Substitution, deren Ergebnis mit Begriindung sowie die durchzu-
fllhrenden Schutzmafinahmen. Dabei ist auch anzugeben, wie
die Wirksamkeitskontrolle erfolgen soll.

Weitere Hinweise und Erlduterungen zu den Schutzmaf3nahmen
konnen der TRGS 500 entnommen werden, die die §§ 8 bis 12
der GefStoffV hinsichtlich der technischen, organisatorischen
oder personenbezogenen Schutzmainahmen konkretisiert.

Die im Leitfaden aufgefiihrten SchutzmaRnahmen sind die

Summe der Vorgaben aus der GefStoffV. Die einzelnen Mafinah-

men kénnen deshalb nur als ibergeordnete Hinweise angese-
hen werden. Die detaillierte Beschreibung der SchutzmaB-
nahme hangt von den betrieblichen Gegebenheiten ab. Allein
zu dem Begriff »Absaugung« lieRen sich unzahlige weitere
Unterteilungen einrichten, die den Rahmen dieser Information
sprengen wiirde. Aus diesem Grund werden mafigebliche recht-
liche Beziige und Hinweise in der Spalte Literatur/Quelle aufge-
fihrt. Zusétzlich gibt es zu speziellen Tatigkeiten mit Gefahr-
stoffen (Holz, Blei, Quarz etc.) im staatlichen und berufsgenos-
senschaftlichen Regelwerk zahlreiche Hilfestellungen.

Weiterhin miissen die im Leitfaden aufgefiihrten Schutzmag-
nahmen nicht alle ausgefiihrt werden. Die Auswahl weniger,
aber effizienter Schutzmafnahmen ist in vielen Féllen vollig
ausreichend. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Wirk-
samkeit der eingesetzten SchutzmaBnahmen zu tberpriifen und
in regelmaBigen Abstanden zu kontrollieren ist, mindestens alle
drei Jahre.

Wie die Anwendung des Leitfadens auf konkrete Arbeitspldtze
aussehen kann, ist in Beispielen verdeutlicht worden. Entspre-
chend der ermittelten Gefdhrdung wurden alle Manahmen aus
dem Leitfaden diskutiert. In der abschlieBenden Dokumentation
wurden aber nur die tatsdchlich vorhandenen und gepriiften
MaBnahmen beriicksichtigt.

Beispiele fiir die Dokumentation von
Gefdhrdungsbeurteilungen

o Elektro- und Elektronikfertigung, Weichloten mit Létkolben
und bleifreiem Lot

e Elektronikfertigung, Bedienen, Warten, Beseitigung von
Stérungen an einer Wellenldtanlage mit bleifreiem Lot

e Schweif’en, MAG-Schweif3en von Gehduseteilen

o Herstellung elektronischer Bauteile, Vergiefien von
Kondensatoren

e Handgalvanik, Hartverchromen

e Werkzeugbau/Schleifmaschine, Schleifen mit wasserge-
mischten Kiihlschmierstoffen KSS (wg-KSS)

e Zahntechnisches Labor, Einbetten

e Zahntechnisches Labor, Verarbeiten von Methylmethacrylat —
MMA

e Baustelle Elektroinstallation, Mauernutfrasen, Dosensenken,
Bohren, Stemmen, Reinigen

e Textilreinigung mit Per

Diese Beispiele sowie weitere konnen als Vorlage im Internet
unter www.bgetem.de = Medien/Service = Medienshop =
Elektro/Feinmechanik/Textile Branchen und Schuhe =
Praxishilfen/Gefdhrdungsbeurteilung (GB; S; PL) heruntergela-
den werden.

Die vorherigen Ausfiihrungen kdnnen bei der Erstellung der
Gefahrdungsbeurteilung sehr hilfreich sein. Aber es bleibt
immer ein guter Rest eigener Arbeit und Zeit tibrig, der vom
Unternehmen in diese Aufgabe investiert werden muss, insbe-
sondere wenn der tatigkeitsbezogene Ansatz der Gefahrstoff-
verordnung umgesetzt werden soll.

AbschlieBend bleibt zu bemerken, dass die Erkenntnisse aus
der Gefahrdungsbeurteilung an die Mitarbeiter durch Unter-
weisung weitergereicht werden miissen. Ohne diese Informa-
tionsweitergabe bleiben die getroffenen SchutzmaBnahmen in
vielen Féllen wirkungslos.



1. Einfiihrung in die Gefdhrdungsbeurteilung und Dokumentation nach der Gefahrstoffverordnung

Informationsermittlung und Gefahrdungsbeurteilung

Inhalativ

Dermal

Physikalisch-
chemisch

Oral

e Substitution —
e Rangfolge

der Manahmen
e Einhalten von AGW

Allgemeine Schutzmaf3nahmen

I
Grundpflichten

® Begrenzung der
Exposition

e Bereitstellung geeig-
neter Arbeitsmittel

e Hygienemaf3nahmen

* Mengenbegrenzung

® Geeignete Arbeits-

Geringe methoden
Gefdhrdung und e Kennzeichnung von
Stopp allgemeine Gebinden und
SchutzmaBnahmen Rohrleitungen
ausreichend?
Zusatzliche Besondere Vorschriften
SchutzmaBnahmen Herstellungs-, Verwen-
® Geschlossenes System dungsbeschrankungen
Anhang lund Il
® Getrennte Aufbewahrung GefStoffV
von Arbeits- oder Schutzklei- eioto
dung und Stratenkleidung
I I
Besondere Besondere Besondere
SchutzmaBBnahmen SchutzmaRnahmen SchutzmaBBnahmen

fuir KMRg-Stoffe

e Gefahrenbereiche abgrenzen
e Exposition verkiirzen

e \erbot einer RLR abgesaugter
Luft

e Verzeichnis der Beschéftigten
mit Dauer und Hohe der
Exposition

Detailregelungen in
Anhang Il Nr. 6 GefStoffV
Besonders gefahrliche
Krebs erzeugende Stoffe

gegen physikalisch-
chemische Einwirkungen
(Brand- und Explosions-
gefdhrdungen)

e Vermeiden gefahrlicher
Mengen

e Vermeiden von Ziindquellen

e Verringern schadlicher
Auswirkungen

Detailregelungen in
Anhang | Nr. 1 GefStoffV
Brand- und Explosions-
gefahrdungen

Abbildung 2: Ablaufschema zur Informationsermittlung und Schutzma3nahmen

fiir explosions-
gefahrliche Stoffe,
Peroxide

e Schutz von dritten Personen
und Sachgiitern durch
verfahrenstechnische,
organisatorische, bauliche
MaBnahmen



2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung
nach Gefahrstoffverordnung

Der vorliegende Leitfaden kann zur Identifizierung und Ermitt- Liegt eine Gefdhrdungsbeurteilung des Herstellers vor und er-
lung der mafigeblichen Gefahrdungen im Arbeitsbereich heran-  fiillt diese die Anforderungen der GefStoffV sowie der TRGS 400,
gezogen werden. Die anschliefende schriftliche Dokumentation  kann sie ibernommen werden.

kann durch Verweise etc. kiirzer gefasst werden. Hilfestellung

fiir eine verkiirzte Dokumentation ergibt sich aus den folgenden

Praxisbeispielen.

Gefdhrdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV

(Leitfaden / Checkpunkte in Kursivschrift. Konkrete betriebliche Umsetzung ist einzutragen!)

Ersteller: Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich:
Tatigkeit:

Beschreibung der Tatigkeiten

...bei denen mit dem Stoff umgegangen wird bzw. bei denen der Stoff entsteht und/oder freigesetzt wird; auch Tdtigkeiten mit
unbeabsichtigter Freisetzung beachten (z. B. Instandhaltung, Stérungsbeseitigung)

Informationsermittlung

Bezeichnung Kennzeichnung Menge
Produktbezeichnung/ Einstufung und Kennzeichnung Verwendungsmenge/Lagermenge
Bezeichnung Gefahrstoff (EG-Richtlinien/CLP-Verordnung/TRGS) Magliche Arbeitsplatzkonzentrationen
KMR Stoff
R-Sditze/H-Sdtze

Explosionsfihig
Sonstige Gefahren
Verwendungsverbote?

Sind einschldgige TRGS, BGR, BGI zu Tdtigkeiten mit dem Arbeitsstoff vorhanden?
Liegen verfahren- und stoffspezifische Kriterien, EGU-Empfehlungen, Gefdhrdungsermittlung der Unfallversicherungstrdger,
Branchenregelungen oder Expositionsbeschreibungen vor?

Mogliche Aufnahmewege bei der Tdtigkeit (Einatmen, Haut, orale Aufnahme):

* Freisetzung von Ddmpfen, Aerosolen, Gasen; Expositionsdauer (Kurzzeitbewertung?), Hohe und Art der Exposition,
(Messungen, Berechnungen, Vergleiche); Grenzwerte (AGW, BGW)?

e Hautkontakt mdglich? Ist der Stoff/das Produkt hautresorptiv? (Anmerkung ,,H*“ nach TRGS 900). Beurteilung dermaler
Gefdhrdung anhand der Matrix nach TRGS 401, Anlage 4.

Ist eine Substitution des Stoffes/Verfahrens méoglich (Spaltenmodell/Wirkfaktorenmodell nach TRGS 600)?

Sensibilisierende Wirkung (R 42/43 bzw. H334/H317)? Sind bekannte Allergene enthalten (TRGS 907)?

Gefahr fiir besondere Personengruppen? Zum Beispiel Schwangere (Anmerkungen Y und Z nach TRGS 900), stillende Miitter,
Jugendliche, Mitarbeiter mit Allergie oder Vorerkrankung (Mutterschutzarbeitsverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz).

~N



2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Brand- und Explosionsgefahren?
(R1=R 12, R16, 18, 19, 44 bzw. EUH001, H220, H221, H224, H225, H226, H242, H270, H271, EUHO18, EUHO19, EUH044);
Explosionsschutzdokument nach BetrSichV

Andere physikalische/chemische Gefahren (z. B. gefdhrliche chemische Reaktionen mit anderen Stoffen)
(R 14, 15, 18, 29, 30, 31, 32 bzw. EUHO14, H260, H261, EUHO018, EUH029, EUHO031, EUH032)

Sind bisherige Schutzmafinahmen ausreichend wirksam?
Ergebnisse bisheriger Wirksamkeitspriifungen?

Liegen Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Untersuchungen vor?

Beurteilung

Anhand der vorliegenden Informationen ist die Tatigkeit hinsichtlich der méglichen Gefdhrdungen zu beurteilen.
Gefahren bestehen durch:

e [nhalation

e Hautkontakt

e physikalische-chemische Eigenschaften

e orale Aufnahme

Fiir die Auswahl der notwendigen SchutzmafSinahmen sind zu beriicksichtigen:
e die gefdhrlichen Eigenschaften der Stoffe / Produkte,

e die Parameter der ausgelibten / vorgesehenen Tatigkeit,

e die konkreten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und

e mogliche Brand- und Explosionsgefahren.



2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Schutzmaf3nahmen/Wirksamkeit

Grundpflichten

MaBnahmen/Checkpunkte Betriebliche Umsetzung Wirksamkeit/Priifung

Substitutionspriifung nach § 6 GefStoffV
in Verbindung mit TRGS 600

Minimierungsgebot

Rangfolge der Schutzmafinahmen:

1. Technische Mafnahmen nach dem
Stand der Technik

2. Kollektive Schutzmafinahmen
(Arbeitsplatzabsaugung und/oder
raumlufttechnische Mafnahmen)

3. Organisatorische Mafinahmen

4. Bereitstellung und Anwendung von
persénlicher Schutzausriistung

Verwendung bereitgestellter persén-
licher Schutzausriistung, solange eine
Gefdhrdung besteht.

Verwendung von belastender person-
licher Schutzausrtistung darf keine
Dauermafinahme sein. Sie ist auf das
unbedingt erforderliche Minimum zu
beschrdnken.

Uberpriifung der Funktion und Wirksam-
keit der technischen Schutzmafinahmen
— regelmdpig, mindestens jedoch jedes
dritte Jahr, bei Stduben jdhrlich.

Nachweis der Einhaltung der Arbeits-
platzgrenzwerte durch Arbeitsplatz-
messungen oder andere geeignete
Methoden zur Ermittlung der Exposition

Betriebsanweisung/Unterweisung

Arbeitsmedizinisch-toxikologische
Beratung

Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchung (verpflichtend/anbieten)

Beriicksichtigung von Betriebsstoérungen,
Unfdllen und Notfdllen




2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Schutzmaf3nahmen/Wirksamkeit

Grundmafinahmen

MaBnahmen/Checkpunkte Betriebliche Umsetzung Wirksamkeit/Priifung

Arbeitsplatzgestaltung und -organisation:
Nutzung geeigneter Arbeitsmittel

Anzahl exponierter Mitarbeiter so gering
wie moglich halten

Expositionsdauer und -h6he begrenzen
Hygiene

Begrenzung der Gefahrstoffmenge
Anwendung geeigneter Verfahren

Kennzeichnung aller Gefahrstoffgebinde,
Apparaturen und Rohrleitungen

Verbot von Essen, Trinken, Rauchen,
keine Aufbewahrung von Lebensmitteln
am Arbeitsplatz

Lagerung ohne Gefdhrdung der
Gesundheit und der Umwelt
(siehe TRGS 510)

Lagerung nur in geeigneten Behiilt-
nissen, keine Lebensmittelbehdilter

Reststoffe und -behdilter entfernen und
entsorgen

Sicherstellen, dass als giftig, sehr giftig
und KMRg eingestufte Stoffe und
Zubereitungen der Kategorie 1 oder 2
(bzw. 1A oder 1B) unter Verschluss und
so gelagert werden, dass nur fach-
kundige und zuverldssige Personen
Zugang haben.

Tatigkeiten mit diesen Stoffen und
Zubereitungen sowie mit atemwegssen-
sibilisierenden Stoffen und Zubereitun-
gen nur von fachkundigen oder
besonders unterwiesenen Personen

Beachtung weiterer Vorschriften nach
Anhang | Nummer 2 bis 5 GefStoffV bei
entsprechenden Tdtigkeiten mit
Gefahrstoffen (z. B. Stdube, Asbest)

10



2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Schutzmaf3nahmen/Wirksamkeit

Zusdtzliche Schutzma3nahmen, wenn

1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte iiberschritten werden,

2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine Gefahrdung durch Haut- oder Augenkontakt
besteht oder

3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen Grenzwert eine Gefdahrdung auf Grund der ihnen
zugeordneten Gefdhrlichkeitsmerkmale nach § 3 und der inhalativen Exposition angenommen werden kann.

MaBnahmen/Checkpunkte Betriebliche Umsetzung Wirksamkeit/Priifung

Verwendung in einem geschlossenen
System

Sofern geschlossenes System technisch
nicht méglich, andere technische
MafSnahmen nach dem Stand der
Technik

Bei Uberschreitung eines Arbeitsplatz-
grenzwertes erneute Gefdhrdungs-
beurteilung

Ausschopfung aller technischen und
organisatorischen Schutzmafinahmen
insbesondere bei Abbruch-, Sanierungs-
und Instandhaltungsarbeiten

Personliche Schutzausriistung

Bei Bedarf getrennte Aufbewahrung
von Schutz- und Straf3enkleidung

Reinigung verunreinigter
Arbeitskleidung

Zutrittsbeschrdnkungen

Zusdtzliche Schutzmaf3inahmen oder
angemessene Aufsicht bei Alleinarbeit
— dies kann auch durch den Einsatz
technischer Mittel sichergestellt werden.

il



2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Schutzmaf3nahmen/Wirksamkeit

Besondere SchutzmaBBnahmen bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden
und fruchtbarkeitsgefidhrdenden Gefahrstoffen

MaBnahmen/Checkpunkte Betriebliche Umsetzung Wirksamkeit/Priifung

Stoffe, die zwingend in geschlossener
Anlage zu verwenden sind nach
Anhang Il Nummer 6 GefStoffV
(Vorkommen in Betrieben der BG ETEM
sehr selten)

Liegt ein AGW vor und wird dieser
eingehalten, dann keine weiteren
MapBnahmen

Tatigkeiten entsprechend eines VSK
(TRGS 420) bzw. EGU-Empfehlung oder
Branchenregelung durchfiihren

Expositionsmessungen durchfiihren
und Ergebnisse beurteilen

Gefahrenbereich abgrenzen und
kennzeichnen

Bei besonderen Tdtigkeiten (z. B. ASI-
Arbeiten, Storungsbeseitigung):
Senkung der Expositionsdauer
anstreben, Schutzkleidung und
Atemschutz bereitstellen (Tragepflicht)

Bei Absaugungen und RTL-Anlagen
keine Reinluftriickfiihrung zulassen
Ausnahme:

Anwendung behérdlich anerkannter
Verfahren oder Geriite,

keine Gefdhrdung anderer
Beschdiftigter zulassen

12



2. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung

Schutzmaf3nahmen/Wirksamkeit

Besondere SchutzmaBBnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere
gegen Brand- und Explosionsgefahrdungen

MaBnahmen/Checkpunkte Betriebliche Umsetzung Wirksamkeit/Priifung

Vermeidung von Brand- und
Explosionsgefahrdungen
insbesondere bei explosionsfahigen
Gefahrstoffen und Gefahrstoffen,

die chemisch miteinander reagieren
konnen oder chemisch instabil sind,
soweit daraus Brand- oder Explosions-
gefdhrdungen entstehen kénnen

Vermeidung gefdhrlicher Mengen

Vermeidung von Ziindquellen

Verringerung schddlicher Auswirkungen
von Brdnden oder Explosionen auf die
Gesundbheit und Sicherheit der
Beschdiftigten und anderer Personen

Weitere Mafinahmen nach Anhang |
Nummer 1 GefStoffV

Angewendete Vorschriften und Informationsquellen

Gefahrstoffverordnung
TRGS

BGR

BGlI

BGG

EGU-Empfehlungen Gefdahrdungsermittlung der Unfallversicherungstrager
Branchenregelungen

Expositionsheschreibungen

Herstellerinformationen

13



3. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung
fiir die dermale Exposition nach TRGS 401

Hilfestellung bei der systematischen Ermittlung der Gefdhrdun- Konkretisierung der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffv
gen und daraus abzuleitender Schutzmainahmen bei Einwir- bei dermalen Gefdhrdungen.
kung durch hautschddigende Gefahrstoffe und bei Feuchtarbeit.

Ersteller: Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich:
Tatigkeit:

Beschreibung der Tatigkeiten

Tatigkeit am Arbeitsplatz, ggf. Hinweis auf bestehende Gefahrdungsbeurteilung nach GefStoffV

Informationsermittlung

Dermale Gefdhrdungen
durch Feuchtarbeit oder Tatigkeiten mit hautgefahrdenden, hautresorptiven oder hautsensibilisierenden Gefahrstoffen

Feuchtarbeit

wenn regelmaig mehr als zwei Stunden mit den Handen Arbeiten im feuchten Milieu ausgefiihrt oder einen entsprechenden
Zeitraum feuchtigkeitsdichte Schutzhandschuhe getragen oder hadufig bzw. intensiv die Hande gereinigt bzw. desinfiziert
werden miissen

Ja, durch Zeitdauer (pro Schicht):
Nein
Bezeichnung Kennzeichnung/R-Sdtze/H-Séitze Arbeitsplatz/Arbeitsbereich

Hautgefdahrdende Stoffe?

Stoffe mit dtzender oder irritativer
Wirkung

R-Satze: 34, 35, 38 oder 66
H-Satze: H314, H315, EUH066
pH-Wert < 2 oder = 11,5
mechanische Einwirkungen

Hautresorptive Stoffe?

Stoffe, die aufgrund ihrer physikalisch-
chemischen Eigenschaften tiber die
Haut aufgenommen werden kdnnen
R-Satze: 21, 24, 27

H-Sdtze: H312, H311, H310
Kennzeichnung mit dem Buchstaben
»H« in der TRGS 900 »Arbeitsplatz-
grenzwerte«




Hautsensibilisierende Stoffe?
Stoffe und Zubereitungen, die bei

Hautkontakt Uberempfindlichkeits-

reaktionen hervorrufen kénnen
R-Satz 43
H-Satz H317

KMR-Stoffe, Kat. 1 bis 3?

R-Satze: 40, 45, 46, 60, 61, 62,

63 und 68

H-Satze: H351, H350, H340,
H360F, H360D, H361f, H361d, H341
(s. auch TRGS 905)

Sonstige Eigenschaften

R-Sdtze: R 68/21,39/24, 39/27,
48/21, 48/24

H-Satze: H371, H370, H373, H372

Kénnen diese tiber die Haut
aufgenommen werden?

3. Leitfaden zur Gefdhrdungsbeurteilung fiir die dermale Exposition nach TRGS 401

Liegen aktuelle Sicherheitsdatenbléatter vor, kann auf diese Angaben verwiesen werden. Es kann auch auf Angaben im betrieb-

lichen Gefahrstoffverzeichnis verwiesen werden.

Sind einschldgige TRGS, BGR, BGI zu Tatigkeiten mit dem Arbeitsstoff vorhanden?

Substitution maéglich (Spaltenmodell nach TRGS 600)?

Beschreibung des Hautkontaktes

Art des Hautkontaktes (z. B. Spritzer, Aerosole, Benetzung):

Ausmafd des Hautkontaktes (betroffene Hautflachen, Haufigkeit, Intensitdt des Hautkontaktes):

Dauer des Hautkontaktes

kurzzeitig (< 15 Minuten/Schicht):
langzeitig (> 15 Minuten/Schicht):

Sind bisherige Hautschutzmafinahmen getroffen und ausreichend wirksam?

Liegen Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Untersuchungen vor (z. B. G 24)?
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3. Leitfaden zur Gefahrdungsbeurteilung fiir die dermale Exposition nach TRGS 401

Beurteilung

Die Beurteilung der Gefdhrdung durch Hautkontakt erfolgt nach drei Kategorien (s. TRGS 401):

g geringe Gefahrdung durch Hautkontakt

m mittlere Gefahrdung durch Hautkontakt

h hohe Gefdhrdung durch Hautkontakt
Gefdhrdungsmatrix

Bei Datenliicken sind die unterstellten Gefahrlichkeitsmerkmale nach Nummer 3.2 Abs. 3 und 4, TRGS 401 zu beriicksichtigen.

) i de 0 B
1e ffe kurzfristig (¢ 15 Minuten) langerfristig (» 15 Minuten)
DEere g€ kleinflachig grof3fldchig kleinflachig grofflachig
(Spritzer) (Spritzer)

R 66 / EUH 066 g g g m
hautreizend R 38 / H315 g m m m
atzend pH =< 2 bzw. pH 2 11,5 m m m h

R34 [/ H314 m m m h

R35 m h h h
hautresorptiv R 21/ H312 g m m h

R 24 [/ H3M m m m h

R 24 (in Kombination

mit R 34 bzw. R 35) / h h h h

H311 und H314

R 27 / H310 h h h h
hautresorptiv und R40** R68**/ h
sonstige Eigenschaften B, LB m m m

R 62 ** R63**/

H361 m m m m

R 45 ** R 46 **,

R 60 **, R 61** / h h h h

H340, H350, H360
sensibilisierend R43, (R 42/43),

sensibilisierende

Gefahrstoffe nach

Anlage 3 sowie nach g m m h

Nummer 3.2.1 Abs. 2

oder 3)*** /

H317

*  Die schwach gedruckten H-Sétze sind nicht Bestandteil der TRGS 401 und damit nicht rechtsverbindlich. Sie wurden aus der Umwandlungstabelle im Anhang VIl der
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entnommen und kénnen eine Orientierungshilfe sein, wenn die R-Sitze nicht zu ermitteln sind. R- und H-Sitze lassen sich aller-
dings nicht immer 1:1ineinander tiberleiten, so dass Hersteller in Abhdngigkeit von den vorliegenden Daten zu einer abweichenden Einstufung gemaf CLP-Verord-
nung kommen kénnen.

** wenn hautresorptiv

*** Abweichend liegt bei allen Tatigkeiten mit dermaler Gefahrdung durch Stoffe, bei denen praktische Erfahrungen zeigen, dass diese Stoffe oder Zubereitungen eine
Sensibilisierung bei einer erheblichen Anzahl von Beschaftigten durch Hautkontakt hervorrufen kénnen (z. B. unausgehértete Epoxidharzsysteme), eine hohe
Gefdahrdung vor.
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3. Leitfaden zur Gefdhrdungsbeurteilung fiir die dermale Exposition nach TRGS 401

SchutzmaBBinahmen/Wirksamkeit

MaBnahmen Gefdhrdungsgrad »g« Betriebliche Umsetzung Wirksamkeit/Priifung

Allgemeine HygienemaBnahmen
nach TRGS 500

Waschgelegenheiten schaffen
Wechseln verschmutzter Kleidung

Reinigung der Schutzkleidung
tiber das Unternehmen

Maschinenputzlappen nicht zur Hande-
reinigung benutzen

Gehdrschutzstdpsel nicht mit
verschmutzten Handen anfassen

Keine Lose- und Reinigungsmittel
zur Handereinigung

MaBinahmen Gefdhrdungsgrad »m«

Manahmen entsprechend »g«
und zusatzlich:

Substitutionsgebot

Verwenden von technischen Hilfsmitteln,
die einen Hautkontakt ausschlielen

Schutzhandschuhe
Hautmittel — Schutz, Reinigung, Pflege
Hautschutzplan

Gegebenenfalls arbeitsmedizinische
Angebotsuntersuchungen

Bei Feuchtarbeit > 4 Stunden
Pflichtuntersuchungen

MaBnahmen Gefdhrdungsgrad »h«

Manahmen entsprechend »m«
und zusatzlich:

Geschlossene Anlage
Arbeitsverfahren

Gegebenenfalls arbeitsmedizinische
Pflichtuntersuchungen
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4. Beispiele fiir die Dokumentation
von Gefahrdungsbeurteilungen

Gefdhrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Elektro- und Elektronikfertigung
Tatigkeit: Weichldten mit Lotkolben und bleifreiem Réhrenlot

Beschreibung der Tatigkeiten

Weichlotarbeiten mit elektrisch beheiztem Lotkolben an elektrischen und elektronischen Baugruppen oder deren
Einzelkomponenten. Es wird ein bleifreies Rohrenlot (z. B Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 gefiillt mit Flussmittel) verwendet. Die
Lottemperatur liegt bei maximal 450 °C.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
Bleifreies Rohrenlot auf Zinnbasis mit Legierungsbezeichnung nach bis 2 kg/Tag
Legierungszusdtzen von Silber, Kupfer, Herstellerbezeichnung oder nach
Bismut, Indium oder Antimon DIN EN ISO 3677

DIN EN [SO 9453

DIN EN ISO 61190-1-3

mit Flussmittelgehalten Keine Zubereitung im Sinne
bis 3,5 % (Harze) der GefStoffV!

Flussmittelbezeichnung nach
Herstellerangaben oder nach DIN EN
61190 bzw. DIN EN 29454-1

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation
Eine Gefdhrdung ergibt sich durch Létrauche und thermische Zersetzungsprodukte des Flussmittels (z. B Aldehyde). Es besteht
die Maglichkeit der Gefahr einer Sensibilisierung. Die Expositionsdauer betridgt maximal 8 h/Tag.

Messungen der Luftkonzentrationen fiir die einatembare und alveolengdngige Staubfraktion (Lotrauche) sowie fiir Aldehyde
ergaben die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte unter Anwendung wirksamer Absaugungen. Anorganische Zinn-, Silber-
und Kupferverbindungen lagen unterhalb der Bestimmungsgrenzen der eingesetzten Messverfahren. Internetseite der

BG ETEM.



4. Beispiele fiir die Dokumentation von Gefdhrdungsbeurteilungen

Gefahren durch Hautkontakt
Durch direkten Kontakt mit Flussmittel (Kolophonium) besteht die Méglichkeit der Gefahr einer Sensibilisierung.
Flussmittelddmpfe konnen die Augen reizen. Es besteht eine geringe Gefdhrdung durch Hautkontakt.

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
Es besteht Verbrennungsgefahr beim Beriihren von fliissigem Lot oder der Litspitze.

Schutzmafinahmen/Wirksamkeit Zustdndigkeit (Termin)
Verarbeitung nach den empfohlenen Einsatzbedingungen des Lotherstellers und der Unternehmer
Arbeitsanweisung
Nutzung der vorhandenen Absaugung alle Mitarbeiter
Priifung der Absauganlage mit Dokumentation des Wirksamkeitsnachweises Unternehmer

(mindestens jihrlich)
Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes Unternehmer/Mitarbeiter
Betriebsanweisung, Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung Unternehmer/Betriebsarzt
Vor Pausen und nach Arbeitsende Hdinde griindlich reinigen alle Mitarbeiter
Hautschutzplan aufstellen/aushdngen Unternehmer
TRGS 528 Schweiftechnische Arbeiten
BGR 121 Arbeitsplatzliiftung — Lufttechnische Mafinahmen

BGI/GUV-I 790-025 Manuelles Kolbenloten mit bleifreien Lotlegierungen in der Elektro- und Elektronikindustrie

Weichloten mit Létkolben und bleifreiem Réhrenlot, S 017-06-GHS, Stand: Mirz 2013
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4. Beispiele fiir die Dokumentation von Gefdhrdungsbeurteilungen

Gefdhrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Elektronikfertigung
Tatigkeit: Bedienen, Warten, Beseitigung von Stérungen an einer
Wellenlétanlage mit bleifreiem Lot

Beschreibung der Tatigkeiten

Der Bediener beschickt und entnimmt Leiterplatten an der Wellenlotanlage. In der Anlage werden elektronische Bauteile durch
Weichldten auf einer Platine fixiert. Das Flussmittel wird im Spriihverfahren aufgetragen. Die Lotbadtemperatur liegt zwischen
260 °C und 280 °C. Weitere Aufgaben des Bedieners sind Anlageniiberwachung, Reinigung und Stérungsbeseitigung.

Die Wellenlotanlage steht in einer Halle (18 x 25 x 4,5 m), ist geschlossen und wird durch die vorhandene zentrale
Absauganlage mit Partikelfilter und nach geschalteter Aktivkohle mit Fortluft nach aufSen ausreichend wirksam abgesaugt.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
Lotzinn: Samba 223 Zinn 96 %; Silber 4 % ca. 2,5 kg/Tag
Flussmittel: Y 22P-8.2 Propan-2-ol

Entziindbare Fliissigkeiten, Kat. 2; H225
Augenreizung, Kat. 2; H319

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt
(einmalige Exposition), Kat. 3; H336
Dicarbonsduregemisch

Augenreizung, Kat. 2; H319

diverse Additive in Isopropanol

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation
Im stoérungsfreien Betrieb ergeben Messungen der Luftkonzentrationen fiir anorganische Zinn- und Silberverbindungen sowie
fiir Propan-2-ol und Aldehyde die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte.

Eine Gefdhrdung ergibt sich beim Offnen der Wellenlétanlage (z. B. Stérungsbeseitigung, Reinigung) durch Einatmen der
thermischen Zersetzungsprodukte des Flussmittels (z. B. Aldehyde, Ketone) und durch Lotrauche. Flussmittelddmpfe konnen die
Augen reizen.

Gefahren durch Hautkontakt
Beim Nachfiillen von Flussmittel besteht eine geringe Hautgefdhrdung.



4. Beispiele fiir die Dokumentation von Gefdhrdungsbeurteilungen

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Flussmittel und seine Ddmpfe sind leicht entziindlich. Die Gefahr der Entstehung eines brennbaren oder explosionsfdhigen
Gemisches ist im Bereich des Fluxers moglich (siehe Explosionsschutzdokument). Im iibrigen Bereich ist bei storungsfreiem
Betrieb infolge der Inertisierung mit Stickstoff keine explosionsfahige Atmosphdre zu erwarten.

Bei der Stérungsbeseitigung besteht Verbrennungsgefahr durch Beriihren von heifsen Anlagenteilen.

Schutzmafinahmen/Wirksamkeit Zustdndigkeit (Termin)
Technisch keine Ersatzlote bzw. anderes Lotverfahren méglich. Unternehmer
Verarbeitung nach den empfohlenen Einsatzbedingungen des Lotherstellers und Unternehmer/alle Mitarbeiter

des Herstellers der Wellenlétanlage sowie der Arbeitsanweisung.

Verriegelung der vorhandenen Absaugung mit der Wellenlétanlage. Stérungen wer- Unternehmer
den gemdf3 BGR 121 optisch angezeigt und der Arbeitsablauf wird unterbrochen.

Priifung der Absauganlage mit Dokumentation des Wirksamkeitsnachweises. Unternehmer (mindestens jédhrlich)
Zur Beseitigung von Storungen (z. B. Plattenstau) muss die Wellenlotanlage vor dem Unternehmer/alle Mitarbeiter
Offnen zehn Minuten gespiilt werden.
Handbetrieb der Absauganlage.

Bei gedffneter Wellenlétanlage sollten zur Vermeidung von Hautkontakt zu alle Mitarbeiter
Flussmitteln und heif3en Bauteilen langdrmelige Kleidung und Schutzhandschuhe
getragen werden.

Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. alle Mitarbeiter

Betriebsanweisung hdngt aus, Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Unternehmer/Betriebsarzt
Beratung erfolgt.

Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 528 SchweifSstechnische Arbeiten
BGR 121 Arbeitsplatzliiftung — Lufttechnische Mafinahmen

Wellenlétanlage mit bleifreiem Lot, S 017-05-GHS, Stand: September 2011
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4. Beispiele fiir die Dokumentation von Gefdhrdungsbeurteilungen

Gefdahrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Schweifen
Tatigkeit: MAG-Schweif3en von Gehduseteilen

Beschreibung der Tatigkeiten

Die Schweifarbeiten an Gehduseteilen (maximale Gréfie 400 mm) werden an acht Schweif3arbeitspldtzen nach dem MAG-
Verfahren mit Kohlendioxid als Aktivgas durchgefiihrt. Als Schwei3draht wird ein Produkt mit der Bezeichnung Thyssen Rob 2
verwendet. Bei dem zu verschweif3enden Material handelt es sich um unbehandelten Baustahl. Alle acht SchweifSpldtze werden
abgesaugt. Die Halle hat die AbmafSe: 50 m x 40 m x 6 m. Die Liiftung der Halle erfolgt iiber Dachreiter

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
SchweifSrauche S. Schweifirauchdatenblatt nach Schweifidraht:
Kohlenmonoxid DIN EN ISO 15011-4 5-10 kg/Schicht/Schweier
Manganoxid Analyse des Schweifdrahts liegt vor.

Der Schweifidraht enthailt ca. 1,5 %

Mangan.

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Bei den Schweifarbeiten besteht eine Gefidhrdung durch das Einatmen von SchweifSrauchen/Manganoxid. Durch die thermi-
sche Zersetzung des Kohlendioxides, das als Aktivgas verwendet wird, entsteht Kohlenmonoxid, das ebenfalls eingeatmet wer-
den kénnte. Die Expositionsdauer betrdgt acht Stunden.

Eine Messung (12/2005) hinter dem Schutzschild eines Schweifers ergab eine Schweiirauch-Konzentration von 2,3 mg/m’
(einatembare Fraktion; Schichtmittelwert) und fiir Manganoxid eine Konzentration von 0,05 mg/m’. Fiir Kohlenmonoxid wurde
mit Priifréhrchen im Arbeitsbereich eine Konzentration von ca. 3 mg/m’ ermittelt. Der Arbeitsplatzgrenzwert fiir Schweif3rauche,
Manganoxid und Kohlenmonoxid wird eingehalten.

Gefahren durch Hautkontakt
nicht gegeben

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
Verbrennungen durch nicht ausgekiihlte Oberflidchen sind moglich.
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Schutzmainahmen/Wirksamkeit

Zustdndigkeit (Termin)

Es ist zu priifen, ob die Impuls-Lichtbogentechnik an den Arbeitspldtzen eingesetzt
werden kann (geringere Schweifirauchemissionsraten).

Die Schweif3arbeiten erfolgen unter den vorgegebenen technischen Parametern
(Strom, Spannung, Drahtvorschub) gemdf3 der Arbeitsanweisung.

Nutzung der vorhandenen Absaugung.
Priifung der Absauganlage mit Dokumentation des Wirksamkeitsnachweises.
Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes.

Betriebsanweisung hdngt aus, Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische
Beratung erfolgt.

Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung G 39.

Unternehmer

Unternehmer/alle Mitarbeiter

alle Mitarbeiter
Unternehmer jahrlich
Unternehmer/alle Mitarbeiter

Unternehmer

Unternehmer/Betriebsarzt

Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 528 SchweifStechnische Arbeiten
BGI 593 Schadstoffe beim Schweifien und bei verwandten Verfahren

BGI 504-39 Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz

G 39,,Schweifirauche*

MAG-Schweif3en von Gehduseteilen, S 017-03-GHS, Stand: April 2011

23
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Gefdhrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Herstellung elektronischer Bauteile
Tatigkeit: VergiefSen von Kondensatoren

Beschreibung der Tatigkeiten

Vergiefien von Hand in Gehduseteile mit PUR-Giefsharz. Das PUR-Giefsharz sowie der Hdrter werden aus Druckbehdltern dem
VergiefSkopf zugeleitet und hier gemischt. Das VergiefSen der Kondensatoren erfolgt iiber die automatische Dosierung. Die
Dosieranlage wird abgesaugt, ebenso die Behdlter fiir Reste und verunreinigte Reinigungstiicher. Die vergossenen Kondensa-
toren verbleiben im Arbeitsbereich. Am Ende der Schicht sowie vor Pausen erfolgt eine Reinigung des Dosierkopfes.
Gelegentliche Spritzer werden mit Einweg-Papiertiichern aufgenommen.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
PUR-Vergussmasse siehe EG-Sicherheitsdatenblatt Verwendungsmenge:
PUR-Hdrter 300 enthalt: Karzinogenitdt, Kat. 2; H351 5 kg/Schicht
Diphenylmethandiisocyanat (MDI) Akute Toxizitdt, Kat. 4 (inhalativ); H332 Mischungsverhdltnis 50:50
Ethanol Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wieder-

holte Exposition), Kat. 2; H373 100 ml/Schicht

Augenreizung, Kat. 2; H 319
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt
(einmalige Exposition), Kat. 3; H335
Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2; H315
Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1;
H334

Entziindbare Fliissigkeit, Kat. 2; H225

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Einatmen und Hautkontakt zu Isocyanaten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Expositionsdauer betrdgt acht Stunden.
Messungen der Isocyanatkonzentration ergab eine Konzentration < 0,005 mg/m’ (kleiner Bestimmungsgrenze). Die geringe
Menge Ethanol fiihrt zu keiner zusdtzlichen Gefdhrdung.

Gefahren durch Hautkontakt
Es besteht eine mittlere Hautgefdhrdung durch Hautkontakt gemdf3 TRGS 401.

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
nicht gegeben
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Schutzmainahmen/Wirksamkeit Zustdndigkeit (Termin)

Ersatzstoffe stehen fiir den Verguss der Kondensatoren nicht zur Verfiigung. Unternehmer

Die Dosieranlage entspricht dem Stand der Technik, CE-Kennzeichnung und
Konformitdtserkldrung liegen vor. Unternehmer

Die Verarbeitung der Vergussmasse erfolgt nach Herstellerangaben Unternehmer/alle Mitarbeiter
(siehe Arbeitsanweisung).

Nutzung der vorhandenen Absaugung. alle Mitarbeiter

Jdhrliche Priifung der Absauganlage mit Dokumentation des Wirksamkeits- Unternehmer, jahrlich
nachweises.

Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. Unternehmer/alle Mitarbeiter
Betriebsanweisung hdngt aus, Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Unternehmer/Betriebsarzt

Beratung erfolgt.

Hautschutz wird nach Hautschutzplan umgesetzt. Fiir Reinigungsarbeiten stehen Unternehmer/alle Mitarbeiter
Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk Schichtdicke 0,5 mm zur Verfiigung.

Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung G 24. Unternehmer/Betriebsarzt
Abfallgebinde sind abgesaugt und gekennzeichnet. Unternehmer
Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 430 Isocyanate — Exposition und Uberwachung

BGI 524 Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung/Isocyanate

BGI 504-24 Auswabhlkriterien fiir die spezielle arbeitsmedizinische Versorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen

Grundsatz G 24 ,,Hauterkrankungen mit Ausnahme von Hautkrebs “

Vergieen von Kondensatoren, S 017-01-GHS, Stand: Mdrz 2013
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Gefahrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Handgalvanik
Tatigkeit: Hartverchromen

srhad 2 i =

Beschreibung der Tatigkeiten

Die zu beschichtenden Werkstiicke (je nach Kundenauftrag) werden an Gestellen hdngend in den Elektrolyten (Chrombad)
eingetaucht. Nach der vorgeschriebenen Verweilzeit werden die Gestelle herausgenommen und in Spiilbéder getaucht. Das
Hartchrombad hat eine Oberfldche von 2 m? und ist mit einer Randabsaugung versehen. Dem Elektrolyten wird ein wirksames
Netzmittel zugesetzt. Eine Zuluft im Arbeitsbereich ist durch Dachéffnungen und Hallentore gegeben. Die Handgalvanik ist in
einer Halle (Fldche: 1500 m?; Deckenhéhe: 4,50 m) untergebracht.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
Chromelektrolyt Karzinogenitdt, Kat. 1B; H350 Badinhalt: 1000 Liter
(Chromtrioxid in wdssriger Losung, Keimzell-Mutagenitdt, Kat. 1B; H340 Chromtrioxid: 260 g/|
Schwefelsdure) Reproduktionstoxizitdt, Kat. 2; H361f Schwefelsdure: 5 g/l
Temperatur: 60 °C Akute Toxizitdt, Kat. 2 (inhalativ); H330

Akute Toxizitdt, Kat. 3 (dermal); H311
Akute Toxizitdt, Kat. 3 (oral); H301
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wieder-
holte Exposition), Kat. 1; H372
Atzwirkung auf die Haut, Kat. 1A; H314
Sensibilis. der Atemwege, Kat. 1; H334
Sensibilis. der Haut, Kat. 1; H317

Akut gewdssergefdhrdend, Kat. 1; H400
Chron. gewdssergefahrdend, Kat. 1; H410

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Verfahrensbedingt starke Aerosolbildung durch Wasserstoff. Einatmen von Chrom(VIl)-haltigen Aerosolen méglich. Das
Verfahren kann wegen der Vielfalt der zu beschichtenden Werkstiicke nicht automatisiert werden. Ein Arbeitsplatzgrenzwert ist
nicht aufgestellt (TRGS 900). Die Anforderungen der EGU-Empfehlung (BGI 790-016) und damit der Stand der Technik werden
erfillt.

Gefahren durch Hautkontakt

Die bereitgestellten Schutzhandschuhe, Schiirze, Schutzbrille und sdurefester Arbeitsanzug sind geeignet und wirksam, d. h.
sie werden konsequent getragen und gepflegt. Hautmittel und Waschgelegenheiten werden zur Verfiigung gestellt und auch

benutzt. Es besteht ein betrieblicher Hautschutzplan.

Wegen des Tragens fliissigkeitsdichter Schutzhandschuhe liegt Feuchtarbeit vor. Handschuhe werden ldnger als vier Stunden
pro Arbeitsschicht getragen.

Es besteht eine mittlere Hautgefdhrdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
Wegen der Wasserstoffentwicklung besteht grundsditzlich Brand- und Explosionsgefahr (siehe Explosionsschutzdokument nach
Betriebssicherheitsverordnung; Informationsmittel S 018 der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse).
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SchutzmaBBinahmen/Wirksamkeit

Zustdndigkeit (Termin)

Eine Substitution gegen ungeféhrlichere Ersatzstoffe ist nicht méglich. Das Ver-
fahren kann wegen der Vielfalt der zu beschichtenden Werkstiicke nicht automati-
siert werden.

Die Mainahmen der EGU-Empfehlung und damit der Stand der Technik werden
erfiillt. Es sind keine Messungen erforderlich.

MapBnahmen nach der EGU-Empfehlung sind u.a.: Randabsaugung, Netzmittel.
Uber die Absaugung liegt eine Abnahme vor. Der fvo-Leitfaden zur konstruktiven
Ausfiihrung der Absaugung wurde eingehalten. Die Wirksamkeit des Netzmittels ist
nachgewiesen.

Die Absaugung wird alle drei Monate (liberpriift mit Dokumentation.

Es erfolgt zudem eine arbeitstdgliche Funktionskontrolle durch die Mitarbeiter.

Es werden sdurefeste Arbeitsanziige, Schutzhandschuhe, Schiirzen, Schutzbrillen
und bei Tdtigkeiten mit festem Chromtrioxid (Ansetzen) Atemschutz (FFP2) zur
Verfiigung gestellt. Die PSA ist entsprechend der Betriebsanweisung zu benutzen.

Zur Aufbewahrung von Arbeits- und Schutzkleidung sowie Stra3enkleidung stehen
Spinde mit getrennten Aufbewahrungsmaoglichkeiten zur Verfiigung.

Es stehen hygienisch einwandfreie Waschgelegenheiten sowie Hautmittel zur
Verfiigung.

Alle betrieblichen Behdlter und Bdder sind entsprechend dem Inhaltsstoff gekenn-
zeichnet. Rohrleitungen sind entsprechend dem Durchflussstoff und der
Flussrichtung gekennzeichnet.

Gefahrstoffe diirfen nur mit dafiir vorgesehenen Fasspumpen um- und abgefiillt wer-
den. Es diirfen nur geeignete und gekennzeichnete Gebinde verwendet werden.

Alle Gefahrstoffe werden in einem abschliefSbaren Lager untergebracht. Die TRGS
510 ist eingehalten. Die gelagerten Stoffe und Lagermengen werden in einem
gesonderten Verzeichnis gefiihrt.

Fiir Unbefugte ist der Zutritt zur Galvanik verboten, Verbotszeichen P06 hdngt aus.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 15 und G 24 werden veran-
lasst. Vorsorgekartei wird gefiihrt.

Betriebsanweisungen und Hautschutzplan sind vorhanden.
Unterweisungen erfolgen jahrlich inkl. arbeitsmedizinisch-toxikologischer Beratung.

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer; Wartungsvertrag mit
Fa. »Liiftung«

alle Mitarbeiter

Unternehmer/alle Mitarbeiter

Unternehmer/alle Mitarbeiter

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer/alle Mitarbeiter

Herr »Lagermeister«

Unternehmer

Unternehmer/Betriebsarzt

Unternehmer/Betriebsarzt

Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 401 Gefdhrdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Manahmen
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern
BGI 790-016

Eloxieren

EGU-Empfehlung fiir die Gefdhrdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung: Galvanotechnik und

Informationsmaterial S 015 »Gefahrstoffe in der Galvanotechnik und der Oberfldchenveredelung« der BG Energie Textil Elektro

Medienerzeugnisse

Hartverchromen, S 017-02-GHS, Stand: Mdrz 2013
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Gefdhrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Werkzeugbau/Schleifmaschine
Tatigkeit: Schleifen mit wassergemischten KSS (wg-KSS)

Beschreibung der Tatigkeiten

Werkstiicke werden aufgespannt und der Schleifvorgang gestartet. Nach ca. zehn Minuten werden die Werkstiicke abgenom-
men und vermessen, der ndchste Schleifvorgang eingeleitet. Zwischenzeitlich werden im Arbeitsbereich andere Tdtigkeiten
ausgefiihrt und der Schleifvorgang beobachtet.

In der ca. 200 m? grofSen und 4 m hohen Halle befinden sich noch zwei Rundschleifmaschinen, zwei Drehautomaten und ein
CNC-Bearbeitungszentrum.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge

Wassermischbarer KSS EG-Sicherheitsdatenbldtter Einzelbefiillte Schleifmaschine
(wm-KSS) »Schleifsuperx, (betriebliches Gefahrstoffverzeichnis mit 200 Liter, 5 % wg-KSS

Fa. Gut

KSS-Zusatz: Biozid »Ex« 100 Liter Konzentrat im Lager

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Einatmen von KSS-Ddampfen und -Aerosolen ist nicht ausgeschlossen. In wg-KSS konnen krebserzeugende Nitrosamine ent-
stehen (siehe TRGS 611). Die Expositionsdauer betrdgt acht Stunden. Messungen nach der TRGS 402 ergaben 25 mg/n?’ fiir die
Summe aus KSS-Dampf und -Aerosol (siehe Messbericht Nr. 16-12-12 vom 16.12.2012). Der Luftgrenzwert von 10 g/m’ (BGR 143)
wird nicht eingehalten.

An den benachbarten Maschinen werden ebenfalls wg-KSS (Schleifsuper, Fa. Gut an den Rundschleifmaschinen) und nicht-
wassermischbare KSS (Ol-Plus, Fa. Gut an den Drehautomaten und an Bearbeitungszentrum) eingesetzt. Diese Maschinen sind
zwar gekapselt, jedoch nicht abgesaugt. Messungen in diesen Arbeitsbereichen ergaben Werte von 30 mg/m’ und 28 mg/m’
(siehe Messbericht 18-12-12 vom 18.12.2012). Der Luftgrenzwert von 10 g/m’ (BGR 143) wird nicht eingehalten.

Gefahren durch Hautkontakt
Ein Hautkontakt ist gegeben, der Hautkontakt zu wg-KSS betrdgt rund fiinf Stunden. Es besteht eine mittlere Hautgefdhrdung
durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Brand- und Explosionsgefahren bestehen bei wg-KSS wegen des iiber 80 %igen Wasseranteils nicht. An den benachbarten
Maschinen mit nichtwassermischbaren KSS sind die Brand- und Explosionsgefahren in einem gesonderten Explosionsschutz-
dokument zu beschreiben.
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Schutzmainahmen/Wirksamkeit

Zustdndigkeit (Termin)

Nach TRGS 611 und BGR 143 wurde der wm-KSS mit den geringsten Gesundheits-
gefahren ausgewdbhlt. Es wurde Wert auf eine besonders gute Hautvertraglichkeit
gelegt!

Die eingesetzte Schleifmaschine entspricht dem Stand der Technik; CE-Kennzeich-
nung und Konformitdtserkldrung liegen vor.

Der Einsatz der wg-KSS erfolgt entsprechend TRGS 611.

KSS-Management erfolgt durch Fachkundige Person nach BGR 143 (Lehrgang GS 4
bei der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse).

Es soll eine Arbeitsplatzabsaugung mit Erfassung liber Saugriissel und Fortleitung
nach auflen installiert werden. In der Auftragsvergabe wird auf Einhaltung der BGR
121 bestanden.

Jdhrliche Priifung der Absauganlage mit Dokumentation.

Hautschutz wird nach Hautschutzplan umgesetzt.

Arbeitsanziige werden bereitgestellt. Fiir Tdtigkeiten mit Bioziden stehen Schutzbrille
und Schutzhandschuhe zur Verfiigung. Waschgelegenheiten sind vorhanden,
Einhalten der HygienemafSnahmen wird regelmdpig tiberpriift.

Einhaltung des Rauch-, Ess- und Trinkverbotes.

Die Spinde sind mit getrennten Féchern fiir Stra3enkleidung und Arbeitskleidung
ausgertistet.

Betriebsanweisung, Unterweisung, arbeitsmedizinische-toxikologische Beratung.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 24 »Haut« werden angebo-
ten; Vorsorgekartei wird gefiihrt.

Gebinde mit Bioziden und Systemreiniger sind gekennzeichnet.
Biozide werden im Gefahrstofflager aufbewabhrt.

Zum Sammeln KSS-verunreinigter Putztiicher stehen entsprechende Behdiltnisse
bereit.

Unternehmer

Herr »Kiihl«
(KSS-Fachkundiger)

Herr »Liiftung«
Termin: Xx.xx.xxxx

Priifungen (jdhrl.): durch Fa. Asutek

Unternehmer, unterstiitzt durch

Betriebsarzt

Unternehmer, alle Mitarbeiter

Unternehmer/Betriebsarzt

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer/Betriebsarzt

Unternehmer

Unternehmer, alle Mitarbeiter

Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 401 Gefdhrdung durch Hautkontakt — Ermittlung, Beurteilung, Mafinahmen

TRGS 611 Verwendungsbeschrdnkungen fiir wassermischbare bzw. wassergemischte Kiihlschmierstoffe, bei deren
Einsatz N-Nitrosamine auftreten kénnen

BGR 143 Tatigkeiten mit Kiihlschmierstoffen

BGI 762 Keimbelastung wassergemischter Kiihlschmierstoffe

Schleifen mit wassergemischten KSS, S 017-08-GHS, Stand: Mdrz 2013
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Gefdhrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Zahntechnisches Labor
Tatigkeit: Einbetten

Beschreibung der Tatigkeiten

Die Einbettmasse (Pulver) wird dosiert bzw. dem Portionsbeutel entnommen, manuell mit dem Liquid verriihrt und anschlie-
Bend im Vakuummischgerdt gemischt. Das Vergiefien erfolgt manuell.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
Einbettmasse Hinweise Verwendungsmenge pro Portion
enthdlt Quarz und Cristobalit siehe EG-Sicherheitsdatenblatt ca. 130-160 g

Lagermenge am Platz ca. 3 kg

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Eine Gefdhrdung durch Einatmen quarz- und cristobalithaltiger Staube liegt vor. Messungen der Berufsgenossenschaft Energie
Textil Elektro Medienerzeugnisse zeigen, dass bei Anwendung von nachfolgenden Schutzmafinahmen eine Einhaltung des ehe-
maligen Grenzwertes von 0,15 mg/n?’ fiir Quarz mdéglich ist. Die Arbeiten gelten als krebserzeugende Tdtigkeit (nach TRGS 906).
Schwangere diirfen mit diesen Tétigkeiten nicht beschdftigt werden.

Gefahren durch Hautkontakt
nicht gegeben

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
nicht gegeben
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Schutzmainahmen/Wirksamkeit Zustdndigkeit (Termin)
Technisch kein quarz- bzw. cristobalitfreier Ersatzstoff bzw. Unternehmer

Ersatzverfahren verfiigbar

Priifung ob staubarme Einbettmassen eingesetzt werden kénnen Unternehmer

Nutzen von Portionsbeuteln oder Dosierhilfen alle Mitarbeiter

Mischen im geschlossenen System durchfiihren — Vakuummischgerdit alle Mitarbeiter
Betriebsanweisung aufstellen und aushdngen Unternehmer

Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung Unternehmer/Betriebsarzt
Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. Lebensmittel nur im Sozialraum auf- Unternehmer/alle Mitarbeiter
bewahren.

Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung G 1.1 Unternehmer/Betriebsarzt
Beachten mdglicher Beschdftigungsbeschriankungen Unternehmer
Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 559 Mineralischer Staub

TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tdtigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV

BGI 5047 Mineralischer Staub

BGI 504-1.1 Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftliche Grundsatz

G 1.1,,Mineralischer Staub, Teil 1: Quarzhaltiger Staub*

Einbetten, S 017-04-GHS, Stand: April 2011
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Gefdhrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Zahntechnisches Labor
Tatigkeit: Verarbeitung von Methylmethacrylat — MMA (Monomer)

Beschreibung der Tatigkeiten

Die Kunststoffmasse wird aus Monomerfliissigkeit und Pulverkomponente im Dosierbecher manuell angeriihrt und vermischt
sowie manuell vergossen. Das Aushdrten erfolgt im Drucktopf (geschlossen).

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge
Promulux (Monomer) siehe EG-Sicherheitsdatenblatt Verarbeitungsmenge 10-30 g
siehe EG-Sicherheitsdatenblatt (Monomer + Pulver) pro Vorgang

Lagermenge ca. 50 ml am Platz,
ca. 1,5 Liter im Lager

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation
Trotz Verarbeitung geringer Mengen sind kurzzeitig hohere Konzentrationsspitzen von MMA in der Luft am Arbeitsplatz méglich
und dadurch bedingt eine Reizung der Atemwege nicht auszuschlief3en.

Fiir Schwangere: Bei Nichteinhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes besteht die Gefahr der Fruchtschddigung.
Arbeitsplatzmessungen der BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse zeigen bei Anwendung der aufgefiihrten Schutzmaf3-
nahmen eine Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes.

Gefahren durch Hautkontakt

Es besteht eine mittlere Gefdhrdung durch Hautkontakt entsprechend TRGS 401.

Hautgefdhrdung — da Einstufung als hautreizend Kategorie 2 und Kennzeichnung mit H315 sowie Gefahr der Sensibilisierung
der Haut und Kennzeichnung mit H317. Die Gefahr der Entstehung von Allergien ist vergleichsweise hoch.

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
Die Zubereitung ist leichtentziindlich. Aufgrund der geringen Mengen am Arbeitsplatz besteht jedoch bei unsachgemdpem
Umgang lediglich die Gefahr von Kleinstbrdnden, die ohne Hilfsmittel geléscht werden konnen.
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SchutzmaBBinahmen/Wirksamkeit

Zustdndigkeit (Termin)

Substitutionspriifung:
Technisch kein Ersatzstoff bzw. Ersatzverfahren verfiigbar

Verarbeitung nach der Herstelleranleitung (siehe Arbeitsanweisung) d. h. genaue
Dosierung, Hautkontakt vermeiden durch Arbeiten mit Instrumenten (Gldtten)

Nutzung der vorhandenen Absaugung am Arbeitsplatz

Anschaffung eines zusdtzlichen Aktivkohleabscheiders fiir MMA
fiir die vorhandene Absaugung

Wechsel der Aktivkohle nach Herstellerangaben
Mindestens jahrliche Priifung der Absaugung mit Dokumentation

Bereitstellen von Einmal-Handschuhen aus Dermatril
Einsatzzeit < 5 Minuten

Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbotes. Lebensmittel nur im Sozialraum auf-
bewahren

Betriebsanweisung aufstellen und aushdngen

Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung

Unternehmer

alle Mitarbeiter

alle Mitarbeiter

Unternehmer bis:

Unternehmer
Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer/alle Mitarbeiter

Unternehmer

Unternehmer/Betriebsarzt

Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung (G 24) Unternehmer
Angewendete Vorschriften/Literatur

TRGS 401 Gefdhrdung durch Hautkontakt — Ermittlung, Beurteilung, Mafinahmen
Expositionsbeschreibung der BG ETEM ,,Verarbeitung Methylmethacrylat haltiger Kunststoffmassen im Dentallabor“

Verarbeitung von Methylmethacrylat - MMA (Monomer), S 017-07-GHS, Stand: April 2011
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Gefahrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Baustelle Elektroinstallation
Tatigkeit: Mauernutfrdsen, Dosensenken, Bohren, Stemmen,
Reinigen

|
Beschreibung der Tatigkeiten

Bei den genannten Tdtigkeiten werden in das Mauerwerk Schlitze bzw. Nuten gefrést, Dosenlocher gesetzt, Bohrungen einge-
bracht oder Nuten bzw. Stege ausgestemmt. Dabei entstehen verfahrensbedingt gréfSere Mengen an mineralischem Staub. Die
Erfassung dieser Stdube erfolgt soweit mdoglich direkt am Elektrowerkzeug. Die entstehenden Stdube werden iiber den
Entstauber, der am Gerdtesystem angeschlossen ist, direkt abgeschieden.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge

Mineralische Stdube: Allgemeiner Staubgrenzwert fiir Die freigesetzte Menge an minera-
einatembare Fraktion E-Fraktion: 10 mg/m’ lischen Stduben ist abhdngig von ver-
alveolengdngige Fraktion A-Fraktion: 3 mg/m’ schiedenen Parametern (Tdtigkeit,
Quarz Tatigkeiten mit alveolengdngigen quarz- |  Erfassungsgrad, Abscheidegrad usw.).

haltigen Stduben sind krebserzeugend
nach TRGS 906

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Verfahrensbedingt kann das Auftreten und Freisetzen gesundheitsgefdhrdender mineralischer Stdube nicht vermieden werden.
Die mineralischen Stdube werden (iber die Atmung in den Korper aufgenommen und kénnen sich in den Atmungsorganen
ablagern. Mit Gesundheitsgefdhrdungen muss gerechnet werden (chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Silikose, aus der
in einzelnen Fdllen die Entstehung von Lungenkrebs maglich ist). Die Tdtigkeit ist als krebserzeugend nach TRGS 906 eingestuft.

Gefahrstoffmessungen auf Baustellen zeigen héufig deutliche AGW-Uberschreitungen fiir die Staubfraktionen, sofern
»Altgerdte« bzw. nicht aufeinander abgestimmte Systeme von Mauernutfrése und Entstauber oder nicht abgesaugte
Elektrowerkzeuge (fiir das Dosen senken und Stemmen) verwendet werden. Mit abgestimmten Gerdtesystemen bzw. bei
Nutzung der Elektrowerkzeuge in Kombination mit Zubehdor zum Erfassen und Absaugen und empfohlenen Entstaubern der
Staubklasse M kdnnen die AGW fiir den Allgemeinen Staubgrenzwert in den meisten Fdllen eingehalten werden. Dabeij sind
auch die allgemeinen Mafinahmen fiir staubarmes Arbeiten anzuwenden.

Gefahren durch Hautkontakt
nicht gegeben.

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
nicht gegeben
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SchutzmaBBinahmen/Wirksamkeit Zustdndigkeit (Termin)

Substitution des freigesetzten Stoffs/Verfahrens nicht méglich, da Arbeiten im vor-
handenen Mauerwerk erforderlich

Einsatz eines geschlossenen Systems technisch nicht méglich

Abgestimmtes Gerdtesystem (Mauernutfridse und Entstauber) Vorgesetzter
beschaffen und einsetzen

Weitere Elektrowerkzeuge mit Stauberfassungssystem (sofern lieferbar) und Vorgesetzter
empfohlenem Entstauber der Staubklasse M beschaffen und einsetzen

Nur empfohlenes Zubehdr beschaffen und einsetzen Vorgesetzter

Betrieb, Wartung, Reinigung und Priifung der Gerdte und des Zubeh6r nach Vorgesetzter, alle Mitarbeiter
Herstellerangaben, mindestens jedoch 1x jahrlich

Natiirliche Liiftung auf der Baustelle sichern alle Mitarbeiter
Staubausbreitung verhindern alle Mitarbeiter
Auswahl, Bereitstellung und Verwendung von Gehorschutz, Augenschutz und Vorgesetzter, alle Mitarbeiter

Handschutz (Schutzhandschuhe). Atemschutz (mindestens eine Partikel filtrierende
Halbmaske der Klasse FFP2) ist zu nutzen bei Uberschreitung des AGW z. B.
Stemmen mit dem Kombihammer, Dosensenken ohne Absaugung sowie bei
Vorhandensein unglinstiger Einflussfaktoren.

Reinigung nicht durch Kehren, sondern durch Aufsaugen oder feucht binden Vorgesetzter, alle Mitarbeiter
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung fiir Staub allgemein und Quarz Vorgesetzter, alle Mitarbeiter
Pflichtuntersuchung: Beim Stemmen mit dem Kombihammer, beim Dosensenken Vorgesetzter

ohne Absaugung sowie beim Einsatz nicht abgestimmter Systeme bei mehr als einer
Stunde pro Schicht. Angebotsuntersuchung: Alle anderen Tdtigkeiten

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung fiir Atemschutz Vorgesetzter
Pflichtuntersuchung: Benutzung von FFP3-Masken
Angebotsuntersuchung: Benutzung von FFP2-Masken

Betriebsanweisung erarbeiten (Muster der BG ETEM kann verwendet werden) Vorgesetzter
Unterweisung und arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durchfiihren Vorgesetzter
Angewendete Vorschriften/Literatur

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen — Gefahrstoffverordnung

TRGS 559 Mineralischer Staub

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Titigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV

BGR/GUV-R 190 Benutzung von Atemschutzgerdten

BGR/GUV-R 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
BGR/GUV-R 194 Benutzung von Gehdrschutz

Branchenregelung ,,Staub bei Elektroinstallationsarbeiten* (S 032)

Mauernutfrasen, Dosensenken, Bohren, Stemmen, Reinigen, S 017-09-GHS, Stand: April 2011
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Gefdahrdungsbeurteilung — Dokumentation
nach GefStoffV

Ersteller:
Verantwortlicher:
Datum:

Arbeitsbereich: Textilreinigung mit Per
Tatigkeit: Tdtigkeiten im Bereich von Textilreinigungsmaschinen,
in denen Ware mit Tetrachlorethen (Per) gereinigt wird

Beschreibung der Tatigkeiten

Be- und Entladen der Maschine mit Reinigungsgut, Bedienen der Maschine.

Der Betriebsraum hat eine Grundfldche von mehr als 40 m?und liegt nicht unter Erdgleiche.

Der Betrieb erfiillt die technischen und organisatorischen Anforderungen der 2. BImSchV, insbesondere:
e Der Betriebsraum hat eine liiftungstechnische Anlage.

e Die Reinigungsmaschine ist mit einem Konzentrationsmessgerdt ausgertistet.

e Per und Per-haltige Riickstidnde werden im geschlossenen System gehandhabt.

Verwendete/freigesetzte Gefahrstoffe

Bezeichnung Kennzeichnung/H-Sitze Menge

Tetrachlorethen Karzinogenitdat, Kat. 2'; H351 Abhdngig von der GrofSe der
(Tetrachlorethylen, Chronisch gewdssergefiahrdend, Kat. 2; Maschine, der Art und Menge des
Perchlorethylen, Per) H411 Reinigungsguts

Beurteilung

Gefahren durch Inhalation

Per gelangt beim Offnen der Ladetiir und iiber die Verdunstung von Resten aus der gereinigten Ware in die Raumluft.
Messungen ergaben schichtbezogene Luftkonzentrationen unterhalb eines Zehntels des ehemaligen Grenzwertes von
345 mg/m’ bzw. 50 ppm und Expositionsspitzen bis zu 100 ppm beim Be- und Entladen wdéhrend einer Dauer von ca.

60 Sekunden.

Per ist in der TRGS 905 als reproduktionstoxisch, Kategorie 3" und als krebserzeugend, Kategorie 3’ eingestuft.
Es wird empfohlen, werdende Miitter nicht mit dem Be- und Entladen der Reinigungsmaschine zu beschdiftigen.

Schwangerschaften muss der Arbeitgeber an die staatliche Arbeitsschutzverwaltung melden.

Gefahren durch Hautkontakt
Es besteht eine geringe Hautgefdhrdung beim Kontakt mit ungeniigend getrockneter Ware.

"TRGS 905 (nach Stoff-Richtlinie RL 67/548/EWG) Kategorie 3 entspricht GHS-Einstufung (nach CLP-VO 1277/2008) Kategorie 2:
Stoffe, die in Verdacht stehen Krebs zu erzeugen.
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4. Beispiele fiir die Dokumentation von Gefdhrdungsbeurteilungen

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren

Eine gefdhrliche explosionsfdhige Atmosphdre kann durch Reinigungsgut entstehen, das mit brennbaren Fliissigkeiten verun-

reinigt ist.

SchutzmaBBinahmen/Wirksamkeit

Raumlufttechnische Anlage bewirkt mindestens 5-fache Luftwechselrate des
gesamten Betriebsraumes

Jahrliche Priifung der Textilreinigungsmaschine und der raumlufttechnischen Anlage
durch eine befihigte Person

Reinigungsmaschine taglich auf Dichtheit priifen

Reinigungsgut wird vor dem Befiillen auf Verschmutzung durch brennbare
Fliissigkeiten kontrolliert

Das Bedienungspersonal ist sachkundig (Nachweis z. B. durch einen Lehrgang oder
eine Ausbildung)

Einhaltung des Ess-, Trink- und Rauchverbots
Eine Betriebsanweisung hdngt aus, Unterweisung erfolgt

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach G 17 werden angeboten

Zustdndigkeit (Termin)

Unternehmer

Unternehmer

Unternehmer/alle Mitarbeiter

Mitarbeiter

Unternehmer

Unternehmer/alle Mitarbeiter
Unternehmer

Unternehmer/Betriebsarzt

Angewendete Vorschriften/Literatur

BGR 500 Kapitel 2.14 ,,Betreiben von Chemischreinigungen“

Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtfliichtigen halogenierten organischen Verbindungen

— 2. BImSchV — insbesondere §§ 2, 4, 12, 13
Betriebssicherheitsverordnung §§ 10, 11

Textilreinigung mit Per, S 017-13-GHS, Stand: September 2011
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	1. Einführung in die Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation nach der Gefahrstoffverordnung
	2. Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung
	3. Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung für die dermale Exposition nach TRGS 401
	4. Beispiele für die Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen



